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Beischlaf zwischen Verwandten – § 173 StGB 

– Aktuelle Fragen – 
 
 

Zu § 173 II 2 StGB 
 
 

Verfassungsmäßigkeit der Strafbarkeit des Geschwisterinzests 

(BVerfG 120, 24 ff.) 

 
1. 
 

Verhinderung von familien- und sozialschädlichen 
Wirkungen  
 
Vor allem entspräche die „Überschneidung von Verwand-
schaftsverhältnissen und sozialen Rollenverteilungen (…) 
nicht dem Bild der Familie, das Art. 6 I GG zu Grunde 
liege (…)“ 
 

2. 
 

Schutz der sexuellen Selbstbestimmung  
 
Ältere Brüder hätten in der Familie mitunter eine Art „Va-
terrolle“ inne, welche zu einem die sexuelle Selbstbestim-
mung beeinträchtigenden Herrschaftsverhältnis führen 
könne.  
 
 

Argumente  
für die Strafbarkeit  
 
 
 
 
 

3. Eugenische Verbotsbegründung  
 
In der medizinischen Literatur werde auf erhöhte Gefah-
ren des Entstehens von Erbschäden hingewiesen. 
(Sehr streitig) 
 

 
Literaturempfehlung zum Ganzen: Hörnle, NJW 2008, 2085 

 
 


